
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/3/21 14Os7/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1995

Norm

SGG §12 Abs1 IH

StGB §33 Z1

Rechtssatz

Die vielfache Wiederholung der deliktischen Angri6e (§ 33 Z 1 StGB) darf nicht vernachlässigt werden, wird doch das

darin gelegene größere Ausmaß der Täterschuld durch den daran geknüpften Additionseffekt nur zum Teil erfaßt.
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